
Beglaubigte Abschrift 

SATZUNG 

I.  

Allgemeine Bestimmungen 

§ 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Die Firma der Gesellschaft lautet 

InCity Immobilien AG. 

2. Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. 

3. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

1. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Projektentwicklungsge-

sellschaften sowie die Verwaltung und der Vertrieb von Immobilien, die Projektent-

wicklung und -konzeption sowie die Beratung jeglicher Art, insbesondere im Zu-

sammenhang mit Immobilienprojekten. 

2. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar 

diesen Zweck fördern oder geeignet sind, ihm zu dienen. Die Gesellschaft kann zu 

diesem Zweck auch andere Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand 

im In- und Ausland erwerben oder sich an solchen Unternehmen in jeder geeigne-

ten Form beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im 

In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft wird keine Geschäfte tätigen, die ge-

setzlich einer Erlaubnis bedürfen, insbesondere nach § 34 c GewO, dem RBerG, 

dem StBerG oder dem KWG. 

§3 

Bekanntmachungen 

Gesellschaftsblatt im Sinne von § 25 AktG ist allein der Bundesanzeiger. 

Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere dürfen auch im Wege der Daten-
fernübertragung übermittelt werden. 
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IL  

Grundkapital und Aktien 

§4 

Grundkapital 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 60.000.000,00 

-in Worten: sechzig Millionen Euro-. 

2. Es ist eingeteilt in 60.000.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grund-

kapital von je 1,00 EUR je Aktie. 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

14. Dezember 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals 

um insgesamt bis zu EUR 21.250.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 

21.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II). Der Vorstand ist er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz 

oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in 

den folgenden Fällen zulässig: 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an 

der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die 

Nachfolger dieser Segmente), die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des 

Grundkapitals nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der 

Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstat-

tung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 

AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der 

Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen 

entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in un-

mittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

ausgegeben beziehungsweise veräußert werden;  

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen 

oder an Projektentwicklungsgesellschaften oder zur Ausgabe an Kreditge-

ber anstelle von Zinszahlungen in bar oder zusätzlich zu solchen (sog.  „eq-

uity kicker"),  insbesondere im Rahmen von sog. Mezzanine-

Finanzieru ngen; 
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(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der 

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-

schreibungen mit  Options-  oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres  Options-  oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer  
Options-  bzw. Wandlungspflicht zustünde;  

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-

halt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ih-

rer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Gewinnberechti-

gung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu regeln. Der Vorstand 

ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von 

einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 oder 

Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen mit der 

Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubie-
ten. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jewei-

ligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2015/II 

abzuändern. 

4. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 21.250.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 

21.250.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2015/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

die Inhaber von  Options-  bzw. Wandlungsrechten oder die zur Optionsausübung 

bzw. Wandlung Verpflichteten aus  Options-  oder Wandelanleihen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die 

von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptver-

sammlungsbeschluss vom 15. Dezember 2015 bis zum 14. Dezember 2020 bege-

ben werden, von ihren  Options-  bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, 

soweit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflich-

tung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen oder, soweit die Gesellschaft 

ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geld-

betrags Aktien der Gesellschaft zu liefern, soweit nicht ein Barausgleich gewährt 

oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 

Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu be-

stimmenden  Options-  bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Be-

ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

5. aufgehoben. 
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§5 

Aktien 

1. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im 

Kapitalerhöhungsbeschluss, lauten die neuen Aktien ebenfalls auf den Inhaber. 

2. Die Form von Aktienurkunden, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen sowie 

von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen setzt der Vor-

stand fest. Die Gesellschaft kann eine oder mehrere Sammelurkunden und/oder 

Einzelurkunden ausgeben. Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines An-

teils ist ausgeschlossen. 

3. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG geregelt werden. 

Vorstand 

§6 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. 

2. Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgt 

durch den Aufsichtsrat, der auch deren Zahl bestimmt. 

3. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

4. Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. 

§7 

Geschäftsführung und Vertretung 

1. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. 

2. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen 

vertreten. 

3. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, kann durch Beschluss des Aufsichts-

rats einem oder mehreren oder allen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilt 

werden. Ferner kann der Aufsichtsrat alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und 
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zur gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte 

Prokuristen von dem Verbot der Mehrfachvertretung  gem.  § 181 2. Alt. BGB be-

freien; § 112 AktG bleibt unberührt. 

4. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorschriften, dieser Satzung und der Geschäftsordnung. 

5. Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats in den durch Gesetz, die 

Satzung oder die Geschäftsordnung für den Vorstand vorgesehenen Fälle. 

IV.  

Aufsichtsrat 

§8 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

2. Die Aufsichtsratsmitglieder sind - soweit nicht zwingend anders gesetzlich be-

stimmt - für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über 

die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-

schließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Die Hauptversammlung kann auch eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl 

des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit gleich aus welchem Grunde ausge-

schiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-

glieds. 

3. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für 

mehrere Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Tritt ein Er-

satzmitglied an die Stelle das ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der 

nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalls eine 

Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptver-

sammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. 

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt auch ohne Angabe von Gründen 

durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu rich-

tende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederle-

gen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unbe-

rührt. 

5. Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der alle von der Hauptversammlung 

zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, findet eine Auf-

sichtsratssitzung statt, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. In die- 
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ser Sitzung wählt der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für 

die gesamte Amtszeit des Aufsichtsrates. Scheidet der Vorsitzende oder sein 

Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine 

Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

6. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist berechtigt, namens des Aufsichtsrats an diesen 

gerichtete Erklärungen in Empfang zu nehmen und die zur Durchführung der Be-

schlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben. 

§9 

Aufsichtsratssitzungen, Ausschüsse 

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist 

von 14 Tagen schriftlich einberufen, wobei der Tag der Absendung der Einladung 

und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. In dringenden Fällen kann 

der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, te-

legrafisch oder per E-Mail einberufen. 

2. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden im Regelfall in Sitzungen gefasst. Außerhalb 

von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats fern-

mündlich, schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder mit sonstigen Telekomrnuni-

kationsmitteln Beschlussfassungen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 

widerspricht. Über die Form der Beschlussfassung entscheidet der Vorsitzende. 

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 

nach Gesetz oder Satzung insgesamt bestehen hat, mindestens jedoch drei Mit-

glieder, an der Beschlussfassung teilnehmen. 

4. Die Beschlüsse bedürfen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vor-

schreibt, der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Wahlen genügt die verhält-

nismäßige Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 

oder - falls der Vorsitzende nicht an der Beschlussfassung teilnimmt - die Stimme 

des Stellvertreters den Ausschlag. Das gilt auch bei Wahlen. Die Art und Weise 

der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

5. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 

Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Dies gilt entsprechend für schriftlich, telefo-

nisch per (Computer-)Fax, E-Mail oder Videokonferenz gefasste Beschlüsse. 

6. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte 

Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonderen 

Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. Für Aufsichtsratsausschüsse gel-

ten die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 sowie § 10 sinngemäß; die Geschäfts-

ordnung des Aufsichtsrats kann im Rahmen des Gesetzes Abweichendes anord-

nen. Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärung gibt im 

Namen des Ausschusses dessen Vorsitzender ab. 
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§ 10 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung selbst 

fest. 

§ 11 

Aufgaben des Aufsichtsrats, Vergütung 

1. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands der Gesellschaft zu 

überwachen. 

2. Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung be-

treffen, zu beschließen (§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG). 

3. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine 

Vergütung zuzüglich eventueller Umsatzsteuer, die von der Hauptversammlung 

festzusetzen ist. 

V.  

Hauptversammlung 

§ 12 

Ort, Einberufung, Teilnahme und Vorsitz 

1. Die Hauptversammlung findet an dem Sitz der Gesellschaft oder einer deutschen 

Großstadt mit mehr als 50.000 Einwohnern statt. Die Hauptversammlung wird 

durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den 

Aufsichtsrat einberufen. 

2. Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Anmeldetag (§ 12 Abs. 

3) einzuberufen. 

3. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises 

ihres Aktienbesitzes durch ein depotführendes Institut bei der Gesellschaft oder 

einer in der Einladung bezeichneten Stelle in deutscher oder englischer Sprache in 

Textform (§ 126 b BGB) anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter 

der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) 

mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen. Der Tag 

der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung sind nicht mit- 
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zurechnen. Die Einzelheiten werden in der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht. 

4. Der Aktienbesitz wird nachgewiesen durch die Bescheinigung des depotführenden 

Instituts, die sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 

zubeziehen hat und spätestens zum gesetzlich für börsennotierte Gesellschaften 

vorgesehenen Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zugegangen sein muss. Die-

ser Nachweis ist in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. 

5. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 

Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Im Fall der Verhinderung auch des 

Stellvertreters des Vorsitzenden des Aufsichtsrates leite das älteste der übrigen 

Aufsichtsratsmitglieder die Versammlung, im Falle dessen Verhinderung das je-

weils nächstälteste Mitglied des Aufsichtsrates. Für den Fall, dass die nach vorste-

hender Regelung bestimmten Personen sämtlich an der Leitung der Versammlung 

verhindert sind, wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt. Der 

Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der 

die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und Weise der 

Abstimmung. 

§ 13 

Beschlussfassung 

1. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht be-

ginnt, wenn auf die Aktien die gesetzliche Mindesteinlage geleistet ist. 

2. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Bevollmächtigt ein 

Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-

form (§ 126 b BGB). In der Einberufung der Hauptversammlung können Abwei-

chungen bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt. Die Einzelheiten für die 

Erteilung und den Widerruf der Vollmacht sowie den Nachweis der Bevollmächti-

gung gegenüber der Gesellschaft werden mit Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auf 

einem vom Vorstand näher zu bestimmenden Weg übermittelt werden. Die Ein-

zelheiten werden in der Einberufung der Hautversammlung bekannt gemacht. 

3. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzli-

che Vorschriften oder die Bestimmungen dieser Satzung entgegenstehen, mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der 

Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit 

des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 

4. Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre 

zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn 
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der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des 

Frage- und Rederechts für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne 

Tagesordnungspunkte und/oder für einzelne Frage- und Redebeiträge angemes-

sen festzusetzen. 

5. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates sollen an der Hauptversamm-

lung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am 

Ort der Hauptversammlung nicht möglich, weil es sich aus wichtigem Grund im 

Ausland aufhält, so kann es an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild-

und Tonübertragung teilnehmen. 

6. Die Hauptversammlung kann auf Anordnung des Versammlungsleiters auszugs-

weise oder vollständig in Bild und Ton übertragen werden. Die Übertragung kann 

auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang 

hat. Die Form der Übertragung ist mit der Einladung bekanntzumachen.  

VI.  

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 14 

Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung 

1. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 264 HGB) den Jahresab-

schluss sowie den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 

dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den 

Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bi-

lanzgewinns machen will. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebe-

richt und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. 

2. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie Beträge 

bis zu 20 vom 100 des Jahresüberschusses in die anderen Gewinnrücklagen ein-

stellen. 

3. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, ist 20 vom 100 des Jah-

resüberschusses in die Gewinnrücklagen einzustellen, bis diese Rücklage den Be-

trag des Grundkapitals erreicht hat. 

4. Bei der Berechnung des  gem.  Abs. 2 und Abs. 3 in Gewinnrücklagen einzustellen-

den Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen 

Rücklage und Verlustvorträge abzuziehen. 

5. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat 

der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die 
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innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. 

Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über 

die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie kann weitere Teile des Bilanzgewinns der 

Gewinnrücklage zuführen; sie kann diese Gewinne auch auf neue Rechnung vor-

tragen oder unter die Aktionäre verteilen.  

VII.  

Schlussbestimmungen 

§ 15 

Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 

Wirksamkeit später verlieren oder sollte sich in dieser Satzung eine Lücke herausstellen, 

so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle 

der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Re-

gelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem Sinn und Zweck dieser Satzung am 

meisten gerecht wird. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem darin fest-

gelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das der Bestimmung 

am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß an die Stelle des Vereinbarten treten. 

§ 16 

Gründungsaufwand 

Der Gesamtaufwand für die Gründung und ihre Vorbereitung, namentlich Notar-, Ge-

richts-, Beratungs- und Prüfungskosten sowie Kosten der Veröffentlichung, trägt die Ge-

sellschaft bis zur Höhe von insgesamt 5.000,00 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 



860/14 ha 
02.05.2016 
D10239-16 

Satzunosbescheinioung 

Urkundenrolle Nummer 565 / 2016 

Ich bescheinige in meiner Eigenschaft als Notar, dass bei der vorstehenden Satzung die geän-

derten Bestimmungen mit dem Beschluss des Aufsichtsrates über die Änderung der Satzung 

vom 02. Mai 2016, und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister 

eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 

Frankfurt am Main, den 02. Mai 2016 



Dr. A dreas Schrey  
Notar  

Die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der mir vorliegenden Urschrift 
beglaubige ich. 

Frankfurt am Main, den 3. Mai 2016 
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